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Patient*innenfürsprache an Bayerischen Klinken 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Gerlach, 

zunächst möchte ich mich für die stetigen Bemühungen Ihres Ministeriums bedanken, die Si-
tuation für Pflegende und zu Pflegende auf Landesebene zu verbessern. 

Auch die Landeshauptstadt München befasst sich damit, die Pflege für ihre Bürger*innen zu 
sichern. Deshalb hat der Stadtrat 2022 einen Lenkungskreis Pflege und eine Task Force Pfle-
ge beschlossen. Beide Gremien verzahnen die Arbeit der Stadtpolitik und der Stadtverwaltung. 

Die vom Lenkungskreis kürzlich beauftragten Fachdialoge mit Pflegebedürftigen und ihren 
Pflegenden zeigten 2024 eine unbefriedigende Situation von pflegebedürftigen Menschen im 
Krankenhaus. Dies trifft schwerpunktmäßig Pflegebedürftige, die nicht die nötigen Ansprech-
personen haben, wenn es um die Artikulation ihrer Bedürfnisse im Krankenhaus geht. Dies 
sind insbesondere ältere und alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, Demenz, ohne 
An- und Zugehörigen sowie Menschen mit geringen oder fehlenden Deutschkenntnissen.  

Als Bürgermeisterin bin ich dankbar, dass wir in unseren städtischen Kliniken ehrenamtlich 
engagierte Patientenfürsprecher*innen haben, damit gerade Bedürfnisse der benannten Ziel-
gruppen verbessert adressiert werden können. Diese Patientenfürsprecher*innen unterstützen 
Patient*innen und deren An- und Zugehörige als niederschwellige Ansprech- und Vertrauens-
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personen in der Klinik. Sie vermitteln zum Beispiel bei Sorgen und Beschwerden zwischen 
Patient*innen und Klinikpersonal. Damit tragen sie zu einer guten Versorgung und Pati-
ent*innenorientierung im Krankenhaus bei. 

Die Vorteile einer Patientenfürsprache liegen auf der Hand: 
 Sie ist ein kostengünstiges Angebot zur Verbesserung von Behandlung und Versor-

gung.
 Sie hilft, Fehler und damit Leid und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
 Gesundheitskompetente Patient*innen reduzieren den Versorgungsaufwand, bauen

leichter Vertrauen auf und verlassen das Krankenhaus zufriedener.
 Patientenfürsprecher*innen vermitteln Feedback, Lob und Anregungen an das Klinik-

personal und ggf. die Klinikleitung. Somit sorgen Sie für gelebte Partizipation.
 Patientenfürsprecher*innen sind wichtige Anlaufstellen zur Stärkung der Pati-

ent*innenrechte.

Umso weniger ist nachvollziehbar, warum nicht alle Kliniken eine Patient*innenfürsprache vor-
halten. In München haben – trotz intensiver Bemühungen unserer Gesundheitsreferentin, 
Beatrix Zurek, und der städtischen Patientenbeauftragten – über die Hälfte der Kliniken immer 
noch keine Patient*innenfürsprache. Die Zahl der Kliniken mit einer Patientenfürsprache stieg 
in den letzten Jahren nicht wesentlich – weder in München noch in Bayern. 

Deshalb bitte ich Sie, auf einen Ausbau der Patient*innenfürsprache als verpflichtenden Stan-
dard an allen bayerischen Kliniken hinzuwirken.  

Denkbar ist eine Angleichung der gesetzlichen Grundlagen in den einzelnen Bundesländern 
zum Beispiel durch einen Beschluss der Landesgesundheitsminister (GMK). Auch eine bun-
deseinheitliche Rahmenempfehlung, wie vom Beauftragten der Bundesregierung für die Be-
lange von Patientinnen und Patienten empfohlen, könnte Orientierung bieten. 

Patient*innen-Themen sollten zudem zwingend auf Landesebene transportiert werden. Hierbei 
würde eine regelmäßige Auswertung der Tätigkeit der Patientenfürsprecher*innen in Bayern 
unterstützen. Denn die Patientenfürsprecher*innen identifizieren Probleme, die Patient*innen 
im Krankenhaus haben, und entwickeln Lösungen, die wiederum als Best Practice auf Lan-
desebene genutzt werden können. Aus diesem Grund empfehle ich auch die Einführung ei-
nes*r landesweiten Patientenfürsprecher*in. 

Als für die Bereiche Gesundheit und Pflege zuständige Bürgermeisterin hoffe ich, dass meine 
Anregungen eine baldige Umsetzung erfahren, um die Problemlagen von Pflegebedürftigen 
und ihren Pflegenden in München sowie Bayern besser zu bewältigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Dietl 
Bürgermeisterin 
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über die BKG. Es bleibt daher abzuwarten, ob mehr Kliniken nun eine Pa

tentenfürsprachestelle einrichten. 

Eine gesetzliche Verpflichtung könnte zwar die bloße Anzahl an Patienten

fürsprechern erhöhen, würde dafür aber andere Probleme aufwerfen, z. B. 

Sanktionierungsfragen bei Verstößen, etwa, wenn sich keine geeignete 

Person für die Stelle einer Patientenfürsprecherin oder eines Patientenfür

sprechers findet. 

Auch die gesetzliche Einrichtung eines Landespatientenfürsprechers ist aus 

unserer Sicht nicht erforderlich. Die Belange der Patientinnen und Patien

ten werden bereits durch den Patienten- und Pflegebeauftragten der Baye

rischen Staatsregierung wahrgenommen. Mit der Einrichtung eines Lan

despatientenfürsprechers würden nur unnötige Doppelstrukturen mit unkla

ren Zuständigkeiten aufgebaut. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen weitergeholfen zu haben. Vielen 

Dank für Ihren Einsatz und Ihr Engagement zu diesem wichtigen Thema. 

Mit freundlichen Grüßen 

Judith Gerlach, MdL 
Staatsministerin 


